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gleicht Forberung herauslesen können. Wenn der gablungs. ion, das nun zum erslen Mal in der Schweiz im Negi
abschlag keine weitere rechtliche Wirkung hat, als den Arrest nentsverbande dreler Vatalllone durchgeführt wurde. Eös

zu ermöglichen, so kann er ja unmöglich die negative recht st der Versuch in allen Theilen derari ruhig vor sich ge
ilche Wirkung eines Betreibungsverbotes in sich schließen jangen und ohne jeden Unfall gelungen, daß der Veweis

Manwirtmitvlelleichtenlgegnen, dieser Entscheid könne geleistet ist, daß dergleichen Uebungen durchaus ohne Ge
a fur den Vesitzer einez Abschlages keine schädlichen Folger sahr abzuspielen möglich ist. Ohne Zweisel werden ihm
jaben, weil eine neuerliche Betreibung dad gleiche Resultas deitere Uebungen, vieücicht mil noch grßerenVerbänden,
jaben muhßte. Dem ist nicht so. Es ist gar nicht aus. hel späteren Anlässen solgen. Das Terrgin bei der Woler
geschlossen, ja nicht einmal selten, daß ein solcher Schuldner Allnend hinter dem Vürgenstod ist far solche, wie über-
ine ordentliche Anstellung erholt, aus deren Honorar er Jaupt für Schlehzulbungen jeder Art trefflich geeignet. Der
ei gutem Willen selne Schulden nach und nach deden Feind war gegeben durch Schelben, die ein Valaillon in

onnte. Ein Arrest auf dieses Honorar hätte einen zweifel ollständiger Gefechtsentwicklung (Haupitreffen, Umsersillh-
haften Ersolg. Eine nieue Vetrelbung dagegen, bei welcher ingen, Tirailleurketten) darstellten. Huf dem rechten Fluigel
donkurz und Verlust der Anslellung in Aussicht süünde, var eine Vatterie. — Dir Trefferzahl beträgt eiwa do dho

vlrde den Schulbner jn manchen Fallen zur Vefriebdigung der abgegebenen Schüsse, ein Resultat, das bel den big—
es Ansprechers bewegenn. Aber das wäre ja nicht human herigen Geftchtslbungen min Batailonen zwar nicht selten
wird man vielleicht denkenn. Freilich, wer aus den stapital rreicht wurde, allein in Anbetracht des ersten Ver

insen odsr aus dem Quartahzopfen lebt und nicht in Fab suches mit einem ganzen Regiment befriedigend genannt
o mint, Kredit zeben zu müssen, wenn er seinen Gewerb werden muß.“

acht aufstecken will, hat oft keinen Einblickinvorkommende—GEinges.)DieErklärungen des Hrn. St. in
Lerhältnisse, wo der Schuldner oft ganz btquem lebt und Ne. 220 des „Lug, Tagblattes“ beireffend dad Rothsee
säglich sein Schöpplein trinkt, während sein Gläubiger ?analProjekt haben uns weniger überrascht ais be
darbt, umso mehr, wenn Ersterer durch Entscheide, wie die friedigt; mußte doch von Seile der Einwohnerschaft eine
angeführten, geschügt wird. Wie oft schon mußte die Hu hatsächliche Kichtigsiesung der in dem Konzessionsgesuche
manität der Ungerechtigkeit ihren Mantel leihen! geschilderten Kanalisallondverhältnisse, wenn nicht aus der

Die erwähnlen Entscheide haben schon manchen An- Feder der städtischen Vauleltung ex olficio, so boch von
precher veranlaßt, die Betreibung licber sonst erlöschen uner mit den Umständen sonst genau vertrauten, jener
u lassen, als einen Zahlungsabschlag oder eine Unzahlbar nahbhestehenden Persönlichtelt erwartet werden. Er scheint
ellzurkunde zu bekommen, weil er nicht in eine noch un. demnach, daß wir es hier lediglich noch mit einem in—

günstigere Stellung gerathen wollte. Ob aber solche gue »ustriellen Unternehmen zu thun haben. Um so mehr
dande dem Geisse des Gesetzes entsprechen, will ich dem nüssen wir den Ausführungen einer srühern Korrespondenz
Publlkum zu beurtheilen überlassen. mn „Luz. Tagblatt“ beipflichten, welche bezweifelt, daß eine

— n zur Ableltung von 3 eee per Selunde
33 Gäö—M— berhalb der zum Theil seit Jahrhunderten, zum Thell seit

Eidgenossenschaft. lelen Jahrzehnlen bestehenden konzessionirten Wasserwerke
Bundeßstadt. Daseidagendssische Justizdepartement hat 9 ohne Weilered erthelit werden konne.

nn der Angelegenheit des franzöfischen Deser— Was der Entzug eines Waßsserquantums von 8 Cubil

eurtz, welcher belt Damvant (Jura) von seiner eigenen meler (SinnCubitsahß, so nnschudi, —
Frau in verrätherischer Weise Uber die Grenze gelockt und dozustehen scheint, zumal bei niedrigem Wasserfiand für
asell stverabredetetmaßzenvonzweifranzösischenFendarmen die oben genannten Werte dedentet vird Jeben auch nur

nenhastet kurde, eine Unter suchung eingeleitet. Es ist wahre inigermaßen Cinfichiigen leicht lar werdenEe scheint
cheinlich, dah derselbe wieder freigelassen wird. uns deehalb außer Zielfel zu slehen, daß die hohe Re—
 X.Poswesen. DTer neue Nachtschneunig GensVern-Bürlch irrung die Vesiher der bestehenden Wosserwerte in ben
dtingt sur den Poslverkehr Vern ZürichOst·und Norde Frade stehenden Nayon (woru, nebendel gesaht, nicht
schwelz absolut keine besseren Verbindungen, als solche vor aur Perlen, wie Hr. L. anzunchmen scheint, gehört) bei
dem jebigen Schnelzug schon bestanden haben. Dagegen hren wohlerworbenen Nechten beschüten wvern da d
bringt er Verbisserungen für den weiter nach Genfrüch egentheligen Falls die Kor zessionzinhaber berells be
warts liegenden Verkehr, sowle für den Postverkehr Zurich sehender Anlahen in ihrer Existem hesahrdet, a herabe
Vern·Gens. u elnem Zustande der Rechtsunficherheit untersielli würden.

— Militärisches. Der nächsljährige Truppenzusammen. Was dann das Anerbleten der Konzessionsnachsucher
uug der V. uhd VII. Divisson wird wlederum im Sep dem Tu. Stadtrath gegentiber anbeirifftse dieuben wir
lember stattfinden. Die Divisioneubungen werden sich im Laum, daß sich derseibe, resp. die Gemeinde veranlaßt
Sethezirk und Gaster (ungesähr zwischen Weesen und üühlen darste, die Konjession zu exwerben. Denn ciner
Napperamy) absplelen. So berichtet man dem „Osischw eig wird sich die Gemeinde wohl huten als nbaüstrieue

Wochenblattr. . ku. Unnternehmerin, resp. Vermietherin von Waßfeikrästen an
 Eint bebrndete NRüge bringt ein deutscher Tourist as stleingewerbe aufzutrelen, was ihr zweiseldohne nur

zer längere Zeit in Engelberg weilte, in der ‚Magdeburger roße Unannehmlichkelten, ohne irgend weldhen Gewinn,

zutr, an. Er schrelbt: „In einem Puntt saut der Ver. tinden würde, wenn sie sigh del desiseüung derMielh.
Nelch uwischen den deutschen Alpen und der Schwein infe nicht den Vornurf der Rubbeutumg des leingewerhn
nanzlich zum Yachtheile ber lebteren aus. Ich melne ustaden will andrerfeis sieht zwelselpohn der Siati.
den sast duichgängigen Mangel an Wegweiserne demeinde zum VZwecde der einsuhen insuhrung der iettri

und Wegmarkirungen.InTyrolus.m, obn ohle den Surahenöleuchtung eine gentigende üund biliger
n blesen Landern der slärkere Fremdenzussuß erst neueren Wasserkrast zu Diensten; wir meinen die Muhlenrechte der

Datms ist. wird durch die alplnen Wereine in dieser sRorporcison resp, die durch die hrosetlirie Renamnge uu
Vagehung ledt vortrufflich gesorgt: Kberal sinden ich erslelende KrasteSieht doch von der Cinsich der orre
dandweiser oder Vezelchnungen der Wege durch Farben. talidn bgemeinde gu erwatlen, vah fie zum Zutce ince
auftrag an Steinen oder Bäumen und Zaüunm. Es bleiben offentlichen stüdlischen Unternehmens hrerses auch ein

.a ne ee die minduufe Opfer bringe und den Zessionapreis der Wasseranlage der
verufsmäßlgen Fuhrern unternommen werden können. In 7
der Schweiz aber vee der kurzsichtige Eihennuh der Innergemeabr degenuber nicht zu hoch schrauben

Juhrer lede Anstalt, die der Unabbängiekelt des Wanderers Wir können deßhalb die gerühmten Vortheile, die das

olenen konnte. Dersucht man, Wenmeiser austuste len, so Projett dem hiditshen Getesndeheahat ben sasen
werden sieen der solgenden Paut von den Filhrerr srun nirceude siuben,

beseltigt. Wegmarkirungen mit Farbe sin gänzlich unbe — Die Vitznauer Rigibahn hat im August
nn u etn honerHiug derEimuenohenschasz. — aöhtiinn dane diesehoh ane üoe heh
Ier Zure ein dankbares Feld für den Tiventüub und genomnmen degenuber 1N1d, As gre im gleigen Nehet de
see Vehorden, sittigend auf dle Vevöllerung einzu doilahres.

wlrken. — — — Heuite (Montag) rudt daßs InfanterleRegi

Luteru. Urcber daß Schleßen, welches am lehten nent Me. 10 (bersilt. Hengheler) zu einem sechtzehn
Freitag das Infanterieregiment Nr. 16, aus tägigen Wiederholungekurse hler ein; datselbe besteht aus
drei Luzerner Vataillonen bestehend, in Myl bei Stans den Bataillonen Nr. 40 (Frelenamt), 47 (unterwalben)

oornahnm, wird der „N. Z.Ztq.“ geschrieben: „Vemerkens und 48 (Zug). Der Auzmarsch am Schlusse des Kursei
werth war dadsefechts mahige Schichen milt scharfer Muni- wird in's Hibkircherthal unternommen werben.

Zahlungsabschlãäge und Unzahlbarkeits
Urkunden.

Eingesandt.)

Gemüßß bem Bitreibungagesetz des Kantons Luzern
z 240) kann eine Beirelbung, wenn der Schuldnir kein

verfüghares Guthaben bisiht, zur Verhütung gröherer
dofien, statt mit der Vollzichung der Aufrechnung, miltelst
Judstellung eines Zahlungzabschlages abgeschlossen werden
Solche Zahlungsabschläge, welche theils unvermögende,
hells aber auch ubel gesinnte Schuldner ausstellen lassen
ristten in unglaublich groher Zahl. So wurden z. B.,
um nur ganz zufällig und ohne Auswahl zwei Jahre
jeaut zugreifen, nach den amtlichen Tabellen im Jahre
1876 2119 Zahlungsabschläge (Unzahlbarkeitsurkunden
1018) und im Jahre 1879 2349 gahlungsabschläge (Un

ahlbarkellzur kunden 1146) ausgestellt. (Ich sühre die Jahl
xer Unzahlharkeltäurkunden an, well dieselben mit din Zab
ungkabschlägen gleichbedeutend sind.)

Es scheint nun in der Tendenz unserer obern Ge

Ahlsbehörden, denen das Betreibungswesen unterstellt ist,
zu liegen, diese Zahlungsabschläge und Unzahlbarkeits
utlunden so viel möglich aller Rechte zu entkleiden, was

—D——
Unter dem Publikum herrscht allgemein die Ansicht,

raß eine Ansprache, für welche man einen Zahlunge

uschlag (oder eine Unzahlbarkeltsurkunde) befitzt, vom Schuld
ur nicht mehr mit Ersolg besitltten werden konne. Mancher
Zeschäftzmann hat Vuchforderungen auf zur Zeit unzahl·
ate Schuldner. Um den Veweis durch sein Nechnungs
iuch, der vler Jahre nach Entstehung der Ansprache er
scht, nicht zu derileren, hebt er Betteibung an, erwirkt

nen Zahlungekabschlag und ist nun der Meinung, er be
ihe iine unbedingt anerkannte — oder wenigstens durch

xen Zahlungsabschlag zu beweisende — Forderung, die

tom Richter beschüzt werden milsse. Später wird aus
Julhaben des Schuidners Arrest erwirkt, in der frohen
hubeisicht, nach langer gelt enblich gahlung zu erhalten
dom korwilligen Schuldner, und deren gibt es nicht

Anige, werden nun Ärrest und Forderung bistritten, und

nach vollführtem Projesse erhält der getäuschte Ansprecher
om Nichter den Bescheid; „Erwägend, daß der Beweis

utch das Vuch nicht mehr julässig ist, well verlährt; er
diend, daß der Zablungeabfchlag ebenfalls nicht .alt
jorderungsbeweis git erwagend, dahß kein anderer Nach
dels für die Michtlgkeit der Ansprache erbracht worden ift,
ait du mit dem Arrest und der Forderung Form Nechtens

td · und zur Ruhe gewiesen.“ Der Ansprecher hat nun
abß welselhafte Vergnuen, Forderung und Prozeßkosien
n das Kamln zu schreiben.

Wie kann sich cin Gläubiger in solchen Fällen helfen
n 16. Juli i882 (vido gedruckie Ausgllge aus den Ver

Nudlungen deg Pbergerihis und der Justigtommissiom)

en die letztere: Eine im Weirelhungewege zwar be
— lene, im Konkurfe aber unbesteiltene Forderung is ais
ro vor der Konkursaufhebung zu brzahlen und nicht

— Vetrag zu deponiren.“ Dieser Enischeld wird
allgemein als richtig angesehen werden, obschon

h derderung bei der Veireibung bestritten wor
war.

ud es wirklich ein so groher Unterschled, ob eine Ve
— mit dem Konkurse oder mit der Audstellung eincs
Annwoeabichlages endiht, dahß im lehtern Falle eine a n

fnt Forderung spater wieder mit Erfolg be
t en werden kann Manwird doch einem Anfsrecher
— Aber einen ungahlbaren Schuldner den
 e herbehzusuhren und mindestens 100 Fr. Kosten
. en um eine difinitiv anerkannte Forderung zu

de —VXVX
uisteher. Am 18. Juli 1062 enlschled die Justigkom
ane „Emne Forderunß, fur welche ein gZahlungdabschlag
— kann nicht neuerdinge auf dem orbentlichen

eeee — nur mittelsg Arrestes betrleben
die sir esicheinggaufh24des Sqh. .
— nde Stele diefes Paragraphen iautet:
—— e vom.Zahlungeabschlag die Nede) gibt
enen ue Recht. Guchaben der Schuldners, wo
tduii —— mit Arrest gu beleden; eine weitere
 Ihh glaube — ;—
duld ind —* gibt auserst wenlge praklische Geschäftis
Veiboi elner gelehrte, die aus diesem lehlon Sad das

neuerlichen ordentlichtn Veitelbung für die

J ib


